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Erwägungen

E. 1.1
Der Privatklägerschaft wird ein rechtlich geschütztes Interesse an der Beschwerde
zuerkannt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche
auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Dies verlangt grundsätzlich, dass die
Privatklägerschaft bereits adhäsionsweise Zivilforderungen geltend gemacht hat. Bei
Nichtanhandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens wird auf dieses Erfordernis
verzichtet. Im Verfahren vor Bundesgericht muss aber dargelegt werden, weshalb sich der
angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann, sofern
dies, etwa aufgrund der Natur der untersuchten Straftat, nicht ohne Weiteres aus den Akten
ersichtlich ist. Das Bundesgericht stellt an die Begründung strenge Anforderungen ( BGE
141 IV 1 E. 1.1; 137 IV 246 E. 1.3.1, 219 E. 2.4; je mit Hinweisen).

E. 1.2.1
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe Strafanzeige erstattet und als Privatklägerin
am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Dies genügt zur Begründung ihrer
Legitimation jedoch nicht. Soweit sie eine Falschbeurkundung sowie einen Prozessbetrug
im Zusammenhang mit dem angeblich fiktiven Mietvertrag in den Verfahren gegen den
Vater des Beschwerdegegners behauptet, ist nicht ersichtlich oder genügend dargetan,
inwiefern sie dadurch in eigenen Rechten betroffen sein soll. Dies behauptet sie auch nicht,
bringt sie doch vor, der Prozessbetrug sei zum Schaden des Kantons Zürich erfolgt.
Hingegen macht sie nicht geltend, in jenem Verfahren Gläubigerin gewesen zu sein. Die
Beschwerdeführerin ist insoweit von vornherein nicht zur Beschwerde in Strafsachen
befugt.

Hinsichtlich der angeblich gefälschten Arbeitsverträge der Eltern des Beschwerdegegners,
die unter anderem eine nicht-marktübliche Kündigungsfrist, Bonuszahlungen bei
Vertragsauflösung, Zahlungen an die Pensionskasse sowie ein Vorkaufrecht an der
Gasthofliegenschaft enthielten, nennt und beziffert die Beschwerdeführerin im Sinne einer
Zivilforderung lediglich ungedeckte Prozesskosten im Verfahren um die Gültigkeit des
Vorkaufsrechts. Dabei handelt es sich indes nicht um unmittelbare Folgekosten der
behaupteten Falschbeurkundung (vgl. BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 140 IV 155 E. 3.2; je mit
Hinweisen). Dies gilt ebenso für die von den Beschuldigten aufgrund zahlreicher
Zivilverfahren angeblich verursachte Geschäftsaufgabe. Insoweit behält sich die
Beschwerdeführerin Zivilforderungen zudem nur vor und will sie die Beschuldigten
strafrechtlich zur Rechenschaft ziehen. Dies genügt aber für ihre Beschwerdelegitimation
nicht (Urteile 6B_1228/2018 vom 4. März 2019 E. 1.2.1; 6B_194/2017 vom 25. August
2017 E. 1.2). Hingegen behauptet die Beschwerdeführerin nicht, dass ihr aufgrund der
fiktiven Arbeitsverträge, worin sie auch eine ungetreue Geschäftsbesorgung erblickt, direkt
ein konkreter Schaden entstanden wäre, etwa, weil sie Zahlungen an die Beschuldigten



hätte leisten müssen. Diesbezügliche Zivilforderungen sind nicht genügend dargetan. Dies
gilt ebenso, soweit sie eine Vermögensgefährdung behauptet. Die Beschwerde erfüllt
insoweit die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Strafverfahren nicht als Vehikel zur Durchsetzung
allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche missbraucht werden darf und es nicht die Aufgabe der
Strafbehörden ist, der Beschwerdeführerin im Hinblick auf mögliche Zivilprozesse gegen
den Beschwerdegegner die Mühen und das Kostenrisiko der Sammlung von Beweisen
abzunehmen (vgl. BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteil 6B_1092/2018 vom 5. Februar 2019 E.
2.2). Dies ist hier aber offensichtlich der Fall. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten,
soweit sie sich gegen die Verfahrenseinstellung richtet.

E. 1.2.2
Unbekümmert um die Legitimation in der Sache ist die Beschwerdeführerin zur
Beschwerde in Strafsachen befugt, soweit sie beanstandet, dass die Vorinstanz auf ihr
Rechtsmittel nicht eintrat. Das rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls aus der
Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen. Zulässig sind aber nur Rügen formeller Natur,
die von der Prüfung der Sache getrennt werden können und die nicht auf eine materielle
Überprüfung des angefochtenen Entscheids abzielen (sog. "Star-Praxis"; BGE 141 IV 1 E.
1.1).

E. 2
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz verneine hinsichtlich der
behaupteten Falschbeurkundung und Verwendung der Arbeitsverträge im Zivilverfahren,
der unwahren Angaben gegenüber den Handelsregisterbehörden sowie der
Urkundenfälschung zur Steuerhinterziehung zu Unrecht ein rechtlich geschütztes Interesse.

E. 2.1
Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an
der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Partei ist
namentlich die Privatklägerschaft ( Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO ). Als solche gilt die
geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder
Zivilpunkt zu beteiligen ( Art. 118 Abs. 1 StPO ). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in
seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist ( Art. 115 Abs. 1 StPO ).

In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm
geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist. Bei Strafnormen, die nicht
primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als
Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatumstände in ihren Rechten
beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der
tatbestandsmässigen Handlung ist. Im Allgemeinen genügt es, wenn das von der
geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den verletzten Straftatbestand
auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird, selbst wenn der Tatbestand in
erster Linie dem Schutz von kollektiven Rechtsgütern dient. Werden indes durch Delikte,
die nur öffentliche Interessen verletzen, private Interessen bloss mittelbar beeinträchtigt, ist
der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne des Strafprozessrechts ( BGE 141 IV 454 E.
2.3.1; 140 IV 155 E. 3.2; Urteil 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.3; je mit Hinweisen).

E. 2.2.1



Die Tatbestände des Urkundenstrafrechts, wie sie der Behauptung wahrheitswidriger
Angaben zum Abschlussdatum der Arbeitsverträge mit den Eltern des Beschwerdegegners
zugrunde liegen, dienen dem Schutz von Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs
mit Urkunden. Sie bezwecken in erster Linie den Schutz der Allgemeinheit. Geschütztes
Rechtsgut der Urkundendelikte ist das besondere Vertrauen, welches von den Teilnehmern
am Rechtsverkehr einer Urkunde als Beweismittel entgegengebracht wird. Private
Interessen können nur dann unmittelbar verletzt sein, wenn sich das Delikt auf die
Benachteiligung einer bestimmten Person richtet, etwa, wenn die Urkundenfälschung auf
die Verfolgung eines weitergehenden, wirtschaftlichen Zwecks abzielt und insofern als
blosse Vorbereitungshandlung eines schädigenden Vermögensdelikts erscheint. Der Schutz
der Strafbestimmung erfasst jedenfalls im Kontext der Urkundenfälschung i.e.S.
regelmässig nur diejenigen Teilnehmer am Rechtsverkehr, denen gegenüber die falsche
oder unwahre Urkunde gebraucht wird oder gebraucht werden soll, und die gestützt hierauf
nachteilige rechtserhebliche Entscheidungen treffen könnten ( BGE 140 IV 155 E. 3.3.3;
137 IV 167 E. 2.3.1; 132 IV 12 E. 8.1; 119 Ia 342 E. 2b; Urteile 6B_297/2018 vom 6.
September 2018 E. 4.4.1; 6B_917/2015 vom 23. Februar 2016 E. 3.1 f. 6B_890/2014 vom
29. Januar 2015 E. 5.1; je mit Hinweisen).

Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Beschwerdeführerin von der behaupteten
Urkundenfälschung nur indirekt betroffen ist, soweit die falsch datierten Arbeitsverträge -
unter der Annahme, der Vorwurf würde zutreffen - dazu benutzt werden sollten, die Käufer
von der Übernahme der Aktiengesellschaft abzuhalten resp. die Übernahme so unattraktiv
wie möglich zu machen. Insoweit wäre die Urkundenfälschung zur Täuschung der
potenziellen Käufer der Aktien, allenfalls zum Nachteil der Verkäufer, jedenfalls aber nicht
zum Nachteil der Beschwerdeführerin verwendet worden. Sie behauptet und belegt
namentlich nicht, dass das Vorkaufsrecht an der Gasthofliegenschaft zu einem
nicht-marktüblichen Preis hätte ausgeübt werden können, sodass ihr daraus allenfalls direkt
ein Schaden erwachsen wäre. Auch, soweit sie diesbezüglich in Rechtsstreitigkeiten
zwischen Dritten um die Gültigkeit des Arbeitsvertrages hineingezogen und derart durch
Prozesskosten und die Bindung personeller Ressourcen geschädigt worden sein sollte, wäre
sie von der behaupteten Urkundenfälschung bloss mittelbar betroffen (dazu oben E. 1.2.1).
Hingegen rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, dass sie vom beanzeigten Delikt direkt in
eigenen Interessen betroffen ist, soweit die Beschuldigten ihr gegenüber Ansprüche aus den
inkriminierten Arbeitsverträgen geltend machen wollten bzw. die Urkunden hierzu dienen
sollten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist dies vorliegend der Fall. Wie sie selber
ausführt, sollten die Arbeitsverträge zur Bereicherung des Wirte-Ehepaars eingesetzt
werden. Aus der Beschwerde erhellt zudem, dass die Beschuldigten gestützt auf die
Verträge unter anderem Klage auf Durchsetzung des Vorkaufsrechts, Aufstockung der
Pensionskasse sowie Bonuszahlungen gegen die Beschwerdeführerin anstrengten und deren
Kündigung betreffend Wirte-Wohnung anfochten. Die Beschuldigten machten somit
tatsächlich Ansprüche aus den vermeintlich gefälschten Urkunden gegenüber der
Beschwerdeführerin geltend und diese hätte gestützt hierauf nachteilige Entscheidungen
treffen können. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich insoweit wesentlich vom
von den Parteien angerufenen Sachverhalt gemäss Urteil 6B_917/2015 vom 23. Februar
2016. Daran ändert nichts, dass die angestrengten Prozesse (auch) der Verhinderung der
Unternehmensübernahme gedient haben mögen. Nach dem Gesagten ergibt sich die
Betroffenheit der Beschwerdeführerin und somit ihre Legitimation zur vorinstanzlichen
Beschwerde zudem ohne Weiteres aus der Strafanzeige und den darin geschilderten



Umständen. Indem die Vorinstanz auf die Beschwerde betreffend Falschbeurkundung und
Verwendung der Arbeitsverträge in Zivilverfahren nicht eintritt, verletzt sie Bundesrecht.

E. 2.2.2
Nicht zu beanstanden ist demgegenüber, dass die Vorinstanz hinsichtlich der behaupteten
unwahren Angaben des Beschwerdegegners gegenüber den Handelsregisterbehörden sowie
der Urkundenfälschung zur Steuerhinterziehung ein rechtlich geschütztes Interesse der
Beschwerdeführerin verneint. Art. 153 StGB schützt das Vertrauen der Allgemeinheit in
das Handelsregister (PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Basler Kommentar zum Strafrecht
II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 153 StGB ; TRECHSEL/CRAMERI, in: Praxiskommentar
zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 153 StGB ). Der
Vorinstanz ist zuzustimmen, dass, soweit der Tatbestand überhaupt die Interessen von
Privatpersonen schützt, das angebliche Verschweigen des Vorkaufsrechts der Mutter des
Beschwerdegegners gegenüber dem Handelsregister höchstens die Entscheidbildung der
Käufer der Aktien beeinflussen würde. Hingegen ist nicht ersichtlich oder dargetan,
inwiefern die Beschwerdeführerin gestützt darauf in eigenen Rechten verletzt sein oder
aufgrund falscher Angaben rechtserhebliche Entscheidungen getroffen haben soll. Auch
von einer Steuerhinterziehung zum Nachteil von Bund oder Kanton wäre sie offensichtlich
nicht in eigenen Interessen betroffen und zwar unbesehen der Frage, ob der
Beschwerdegegner das Delikt eingestanden hat. Es kann auf die zutreffenden Ausführungen
der Vorinstanz verwiesen werden, womit sich die Beschwerdeführerin nicht
auseinandersetzt.

E. 3
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, mit Bezug auf
den Tatvorwurf der Falschbeurkundung und Verwendung der Arbeitsverträge in
Zivilverfahren auf die Beschwerde einzutreten, wobei der Beschwerdeführerin das
rechtliche Gehör zu gewähren ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit
darauf einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin im Umfang ihres
Unterliegens kostenpflichtig, während dem Kanton Zürich keine Kosten aufzuerlegen sind (
Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG ). Hingegen hat die Beschwerdeführerin zulasten des Kantons
Anspruch auf eine Parteientschädigung, soweit sie obsiegt ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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